




























Gemeinde Neulußheim
Rhein-Neckar-Kreis  

 

2. Satzung zur Änderung der  
Friedhofssatzung 

(Friedhofsforderung und Bestattungsgebührensatzung) 

vom 21.Mai 2026 

Auf Grund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwesen 
(Bestattungsgesetz) In Verbindung mit den §§ 4, 10 und 11 der Gemeindeordnung (Gem0) 
Baden- Württemberg sowie den §§ 2, 11, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
Baden- Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Mai 2026 folgende Änderung zur 
Friedhofssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Das Gebührenverzeichnis vom 25. Januar 2007 wird durch das nachstehende 
Gebührenverzeichnis vom 21. Mai 2026 ersetzt. 

Nr. Gebührenart                                                                                                    Satz 
1.1 Reihengräber   
1.11 Kindergrab (Personen unter 10 Jahren)   
1.12 Reihengrab (Personen ab 10 Jahren)                                                     
1.13 Urnenreihengrab                                                                                              
1.14 Urnenreihengrab im Baumgrabfeld (einstellig)  
1.15 Anonymes Grabfeld  
1.2 Wahlgräber   
1.21 Einzelwahlgrab (einstellig)                                                                        
1.22 Einzelwahlgrab tief (zweistellig)                                                                      
1.23 Doppelwahlgrab (zweistellig)                              
1.24 Doppelwahlgrab tief (vierstellig)                                  
1.25 Urnenwahlgrab 2 Belegung (zweistellig)                                                                              
1.26 Urnenwahlgrab 4 Belegung (vierstellig)                                                                            
1.27 Urnenwahlgrab im Baumgrabfeld (einstellig)  
1.28 Urnenwahlgrab im Baumgrabfeld (zweistellig)  
1.29 Sargrasengrab (zweistellig)  
1.3 Verlängerungen   
zeitanteilig, mind. 3 Jahre Verlängerung    
angefangene 3 Jahre werden voll gerechnet   
Verlängerung von Wahlgräbern um 10 Jahre   
1.31 Einzelwahlgrab (einstellig)                                                                        
1.32 Einzelwahlgrab tief (zweistellig)                                                                      
1.33 Doppelwahlgrab (zweistellig)                                                                                   
1.34 Doppelwahlgrab tief (vierstellig)                                                                               
1.35 Urnenwahlgrab 2 Belegung(zweistellig)   
1.36 Urnenwahlgrab 4 Belegung (vierstellig)   
1.37 Urnenwahlgrab im Baumgrabfeld (einstellig)  
1.38 Urnenwahlgrab im Baumgrabfeld (zweistellig)  
1.39 Sargrasengrab (zweistellig)  
2. Bestattungen / Beisetzungen   
2.1 Bestattung von Personen bis 10 Jahren                                          



2.2 Bestattung von Personen über 10 Jahren 
2.3 Bestattung von Personen über 10 Jahren tief                                       
2.4 Bestattungen im Rasengrabfeld  
2.5 Beisetzung von Urnen   
2.6 Beisetzung von Urnen im Baumgrabfeld  
2.7 Anonyme Bestattung  
3. weitere Nutzungsgebühren   
3.1 Nutzung der Trauerhalle                                                                                  
3.2 Kühlzelle pro Tag                                                                                
3.3 Grabmahlgenehmigungen    
4. Sonstige Leistungen   
4.1 Umbettung einer Urne                                                                                     
4.2 Umbettungen/Ausgrabung/Wiederbestattung  Höhe der 

entstandenen 
Kosten 

 

 

 

§ 2 

§ 17 enthält folgende Fassung: 

Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren 
und zu befestigen. Steingrabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen 
folgende Mindeststärken nicht unterschreiten: 

Stehende Grabmale  

bis 1,20 m Höhe: 14 cm 

bis 1,40 m Höhe: 16 cm 

ab 1,40 m Höhe: 18 cm. 

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von fachkundigen Personen (i.d.R. Bildhauer, 
Steinmetze) errichtet und entfernt werden. 

 

§ 3 

§12 Abs. 2 enthält folgende Fassung: 

Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die Dauer von 25 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen. Sie können nur anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. Die 
erneute Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag möglich und erfolgt für eine 
Mindestverlängerungszeit von drei Jahren.  

§ 4 

Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

§ 12a Urnenreihen- und Urnenwahlgräber 



(1) Urnenreihen- und Urnenwahlgräber sind Aschengrabstätten als Urnenstätten in 
Grabfeldern oder Nischen unterschiedlicher Größe in Mauern, Terrassen und Hallen, die 
ausschließlich der Beisetzung von Aschen Verstorbener dienen. 

(2) In einem Urnenreihengrab kann nur eine Urne beigesetzt werden. 

(3) Die Anzahl der Urnen, die beigesetzt werden können, richtet sich nach der Größe der 
Aschengrabstätte. 

(4) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihen- und Wahlgräber entsprechend für Urnenstätten. 

 

§ 5 

Nach § 12a wird folgender § 12b eingefügt: 

§ 12 b Urnenbaumgräber 

(1) Urnenbaumgräber sind Urnenwahlgräber und Urnenreihengräber in Sonderlage. Die 
Beisetzung der Urne erfolgt in unmittelbarer Nähe eines Baumes. Die Anzahl der Urnen, die 
beigesetzt werden können, richtet sich nach der möglichen Belegungszahl der ausgewählten 
Baumgrabstätte.  

(2) Die Grabfläche von Urnenbaumgräbern ist grundsätzlich mit Rasen bepflanzt. Im Falle 
des Absterbens eines Baumes vor Ende der Ruhezeit wird der Baum grundsätzlich durch 
eine Neupflanzung ersetzt, soweit dies möglich ist. 

(3) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihen- und Wahlgräber entsprechend für Urnennbaumgräber. 

 

§ 6 

Nach § 12b wird folgender § 12c eingefügt: 

§ 12 c Sargrasengräber 

Sargrasengräber sind Reihen- und Wahlgräber in Sonderlage. Die Grabfläche von 
Sargrasengräbern ist grundsätzlich mit Rasen bepflanzt. Die Anzahl der Särge, die 
beigesetzt werden können, richtet sich nach der möglichen Belegungszahl der ausgewählten 
Rasengrabstätte. 

 

§ 7 

§15 Abs. 9 enthält folgende Fassung: 

Bei Urnenbaumgräbern und Sargrasengräbern sind als Gedenkzeichen die von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellten Platten vorgesehen. Hierfür werden nur die von der 
Gemeinde für die Dauer des Nutzungsrechts zur Verfügung gestellten Platten verwendet. 

Die Platte verbleibt bis zum Ende der Nutzungsdauer im Eigentum der Gemeinde und ist bei 
Beschädigung durch den Nutzungsberechtigten zu ersetzen.  

Grabschmuck (natürliche Blumen, Kerzen) dürfen nicht auf dem Grabfeld abgelegt werden. 
Sollte der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nachkommen, kann die Gemeinde 
die Entfernung ersatzweise vornehmen, eine Aufbewahrungspflicht besteht nicht. 



 

§ 8 
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01. Juni 2026 in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

Neulußheim, den 21. Mai 2026 

 

Der Bürgermeister 

Kevin Weirether 
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